20 PUNKTE FÜR EINE ANDERE WELT 

Das Zeitalter der Globalisierung macht jedem deutlich, wie sehr wir in einer einheitlichen Welt leben. Nicht nur moralische Überlegungen, sondern auch handfeste Eigeninteressen legen es für die Menschen in den Industriestaaten nahe, sich für eine faire Globalisierung zu entscheiden, die die Lebensinteressen des Südens berücksichtigt. Vom fehlenden Zugang zu sauberem Wasser bis zur nur ansatzweise vorhandenen Demokratie reicht die breite Palette der Mangelerscheinungen, die dazu führen, dass heute mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ein menschenunwürdiges Dasein fristet.

Das Fortdauern dieses Zustandes gefährdet auch die relative Sicherheit und den relativen Wohlstand, in dem auch wir in Österreich leben. Entwicklung in den Ländern des Südens ist aber nur dann möglich, wenn die vom Norden diktierten politischen Rahmenbedingungen grundlegend verändert werden. Nur so kann die Zukunft ethisch verantwortlich und nachhaltig gestaltet werden.

Deshalb kann Entwicklungspolitik nicht ein kleines politisches Arbeitsfeld am Rande sein, sondern die entwicklungspolitische Nachhaltigkeit muss in allen Politikbereichen als Zielvorgabe anerkannt werden. Entwicklungspolitik muss zum zentralen Element der politischen Gestaltung auf globaler Ebene werden. Auch in Österreich ist es notwendig, die Entwicklungspolitik aus ihrer Stellung am Rande des Politik Prozesses herauszuheben und zum Gegenstand außenpolitischer Prioritäten zu machen. Gerade einem kleinen, neutralen und relativ wohlhabenden Land kann in diesem historischen und auf lange Sicht auch unabwendbaren Prozess eine bedeutende Rolle zukommen. Dazu aber müssen sowohl die politischen Zielsetzungen als auch die internen Strukturen der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit einer gründlichen Revision unterzogen werden.

Wir erachten folgende konkrete Maßnahmen der österreichischen Politik für unumgänglich, damit unser Land einen initiativen und wirkungsvollen Beitrag zur Schaffung einer neuen, gerechten Weltordnung leisten kann - Maßnahmen, die in den meisten Fällen das genaue Gegenteil der Aktivitäten der bisherigen Bundesregierung darstellen. Von jener neuen Regierung, für deren Wahlerfolg wir mit aller Kraft eintreten, erwarten wir die Umsetzung der nachstehenden Forderungen:

1. Die für die globale Entwicklung so bedeutsamen multilateralen Organisationen dürfen nicht abgehoben von den demokratischen Entscheidungsprozessen in ihren Mitgliedsstaaten agieren. Aktuell ist eine klare österreichische Positionierung im Rahmen der Europäischen Union notwendig, um bei den WTO-Verhandlungen eine internationale Sicherstellung von öffentlichen Gütern (Global Public Goods), für alle Menschen wie Bildung, Wasser, Wald und öffentliche Dienstleistungen, die vom GATS-Abkommen betroffen sind, zu erreichen. Der Schutz einer gesunden Umwelt, das Verhindern der Ausbreitung von Wüsten und das nachhaltige Umgehen mit Ressourcen muss in der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit prioritär sein.

2. Österreich muss eine klare Absage an den Krieg als Mittel zur Durchsetzung politischer Herrschaftsansprüche im Sinne einer Bekräftigung der immerwährenden Neutralität Österreichs und einer aktiven Friedens- und Neutralitätspolitik zum Ausdruck bringen. Das beinhaltet nicht nur den Verzicht auf den Ankauf von kostspieligen Waffensystemen (Eurofighter), sondern insbesondere eine substantielle Verstärkung der Bemühungen Österreichs, sich bei internationalen Konflikten an Mediationsprozessen zu beteiligen. Bei internationalen Aktivitäten gegen illegale und kleine Waffen, Minen und Streubomben muss Österreich mit gutem Beispiel voran gehen.

3. Österreich muss einen Beitrag dazu leisten, dass eine klare internationale Rechtsordnung, die auch die Durchsetzung der darin festgelegten Rechte der Schwächeren sicherstellt, eine faire Weltwirtschaftsordnung gewährleistet. Dieser Grundsatz muss sowohl in den bilateralen als auch in den multilateralen Beziehungen zu den Ländern des Südens umgesetzt werden. Das umfasst die Forderung nach der Durchsetzung von international verbrieften Sozial-, Menschenrechts- und Umweltstandards ebenso wie die Entwicklung eines gerechten Welthandels, die Marktöffnung für die Produkte des Südens und die gezielte Förderung konkreter Initiativen des "Fair Trade". Dazu gehört auch, dass Österreich sich in der EU für eine ökologische und konsumentInnenorientierte Agrarpolitik einsetzt, die von der bloßen Förderung der bewirtschafteten Flächen Abschied nimmt.

4. Zerstörte Umwelt, kriegerische Auseinandersetzungen und das Fehlen von wirtschaftlichen Perspektiven sind oftmals Gründe für Menschen, ihre Heimat verlassen zu müssen. Entwicklungszusammenarbeit darf sich nicht auf den zweifelhaften Versuch beschränken, sich von diesen Migrationsströmen durch das Schaffen einer „Festung Europa“ abzuschotten, sondern muss mit ihrer Politik in den Herkunftsländern der Flüchtlinge ansetzen. Gerade jungen Menschen, die in Armut leben, muss durch Schaffung von Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten in ihren Heimatländern eine Lebensgrundlage geboten werden, auf der sie für sich und ihre Familien eine Zukunft aufbauen können.

5. International müssen Maßnahmen zur Kontrolle der Finanzmärkte gesetzt werden. Diese sollen insbesondere auch die Einführung einer Devisenumsatzsteuer (Tobin Tax) beinhalten. Gegen die die Länder des Südens schwer belastende "Geld- Flucht" der Machthaber und der Reichen ist energisch vorzugehen. Entschiedene Maßnahme gegen so genannten "Steueroasen", gegen die Möglichkeit der Steuervermeidung durch Ausweichen in Niedrig-Steuer-Länder sind - sowohl für die Länder des Südens wie des Nordens - notwendig, um den öffentlichen Budgets die notwendigen Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zuzuführen.

6. Ein Schuldenerlass für alle Entwicklungsländer, die bereit sind, einen maßgeblichen Teil ihrer öffentlichen Investitionen für Sozial- und Umweltprojekte im Sinne der Armutsbekämpfung zu verwenden, ist dringend notwendig. Diese Forderung unterscheidet sich sowohl qualitativ als auch quantitativ von den bisherigen Entschuldungsinitiativen in Bezug auf die Highly Indebted Poor Countries (HIPC). Neue Regelungen müssen insbesondere sicherstellen, dass ein geregeltes, international überwachtes Verfahren schwer überschuldeten Staaten einen neuen Anfang ermöglicht.

7. Zivilgesellschaft und Staat müssen sowohl auf der Seite der Empfänger wie auch auf der Seite der Geber verantwortlich und gleichberechtigt zusammenwirken. Dies bezieht sich einerseits auf den Vorrang des Aufbaus von sozialen Organisationen und Netzwerken (CBOs) in den Ländern des Südens, andererseits auf das Recht auf Mitbestimmung der entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) bei der Vergabe und Umsetzung von Projekten der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit. In Österreich muss jeder Versuch, die NGOs zu bloßen Auftragsnehmern der staatlichen Entwicklungspolitik zu degradieren, abgelehnt werden. Ihre Arbeitsmöglichkeit ist durch mehrjährige Finanzierungsprogramme sicher zu stellen, jegliche Ansätze der Unterbindung der Meinungsfreiheit oder der Vorzensur der Öffentlichkeitsarbeit durch die Subventionsgeber sind im Keim zu verhindern.

8. Österreichs Entwicklungspolitik wird sich auf die Durchsetzung von Good governance in den Ländern des Südens orientieren und daher nur mit jenen Regierungen zusammenarbeiten, die sich nachweisbar an diese Grundsätze halten. In allen anderen Ländern wird sie nur Projekte in Zusammenarbeit mit Kräften der Zivilgesellschaft fördern, insbesondere solche, die die Stärkung des demokratischen Bewusstseins, die Organisierung der Zivilgesellschaft und die Selbsthilfe gegen soziale Benachteiligung (empowerment) zum Ziel haben.

9. Eine wirkungsvollere und weiter gefasste Entwicklungspolitik ist aber kein Ersatz für den Einsatz ausreichender Mittel. Österreichs Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit müssen in der nächsten Regierungsperiode zumindest den Durchschnitt der EU erreichen. Bis spätestens 2015 ist das Ziel von 0,7 Prozent des BNE für Entwicklungsausgaben zu erreichen, ein klarer Stufenplan soll den Weg zur Erreichung dieses Ziels weisen. Bilaterale und multilaterale Entschuldungen sollen unabhängig davon geleistet werden. Finanzielle Zusagen zu multilateralen Fonds und Organisationen können nicht auf internationalen Kongressen im Lichte der Öffentlichkeit gegeben werden, aber dann stillschweigend nicht eingehalten werden.

10. Das gilt ganz besonders für wichtige globale Initiativen beispielsweise um gegen HIV/Aids und andere vermeidbare Krankheiten zu kämpfen, wo sowohl Mittel für Aufklärung und Präventionsarbeit nötig sind, als auch eine medizinisch moderne Behandlung von Erkrankten durch leistbare Medikamente. Wir dürfen nicht dabei zusehen, dass eine ganze Generation – vor allem in den Staaten des südlichen Afrikas – einfach unheilbar erkrankt oder stirbt. Viele Bemühungen der EZA werden durch diese Krankheit wieder zunichte gemacht, Millionen Kinder werden zu AIDS-Waisen. Bei der Erstellung von Programmen in der EZA ist auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen Rücksicht zu nehmen und Fragen der sexuellen und reproduktiven Gesundheit (neben HIV/Aids auch Geburtenkontrolle, harmful traditions, alle sexuell übertragbaren Krankheiten) in den Mittelpunkt der Anstrengungen zu stellen.

11. Entwicklungspolitik ist nicht allein die Angelegenheit von ExpertInnen und Beamten. Wir treten für einen umfassenden und ständigen entwicklungspolitischen Dialog ein, der Österreichs Entwicklungspolitik und die Haltung unseres Landes in allen entwicklungspolitisch relevanten Fragen immer wieder überprüft. Unter Beteiligung von sozialen Bewegungen, Kirchen, NGOs und RegierungsvertreterInnen aus Österreichs, aber auch aus den Ländern der Europäischen Union und des Südens sollen Grundlagen und Rahmenbedingungen - wie auch das EZA-Gesetz - daraufhin überprüft werden, ob sie einen wirkungsvollen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten.

12. Bei innerösterreichischen Entscheidungen, die die Entwicklungszusammenarbeit betreffen, darf es nicht länger so sein, dass einzelne Ministerien oder öffentliche Einrichtungen (wie z.B. die Österreichischen Kontrollbank) nach Gutdünken ihre Mittel in irgendwelche Projekte stecken, die möglicherweise die Bemühungen der ÖEZA konterkarieren. Einer einheitlichen entwicklungspolitischen Linie müssen die bilaterale und multilaterale EZA ebenso unterworfen werden, wie Außenhandelsförderungen und Katastrophenhilfe. Um diese Kohärenz herzustellen, sind die nun zerstreuten Kompetenzen aus den einzelnen Ministerien und dem Bundeskanzleramt zu bündeln.

13. Österreich muss auch in der Entwicklungszusammenarbeit die Gleichstellung der Geschlechter zur Grundlage machen. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen aktiven Frauen-NGOs sowohl in Österreich als auch in den Zielländern muss gewährleistet sein und es ist darauf zu achten, dass mindestens 50% der geförderten Projekte vor allem Frauen zugute kommen. Umfassende Programme für die Betreuung und den Schutz von Opfern von Gewalt gegen Frauen müssen ein Kriterium für die Evaluierung von EZA-Projekten und Programmen sein, sowohl in Geber- als auch in Empfänger-Ländern.

14. Seit der Novelle des EZA Gesetzes 2003 ist die Berücksichtigung von speziellen Interessen von Kindern und Menschen mit Behinderungen in der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit vorgesehen. Bisher ist es bei diesem Bekenntnis geblieben, es gibt kaum konkrete Ansätze in den Programmen. Pilotprojekte, Erfahrungsaustausch mit anderen Geberländern und ein Best Practis Katalog erscheinen geeignet, um die EZA endlich auch dort ankommen zu lassen, wo sie besonders dringend gebraucht wird. Entwicklungszusammenarbeit darf nicht an den doppelt und mehrfach Benachteiligen vorbei gehen. Programme und Projekte zur Bekämpfung der Armut sollten daher gezielt bei den aller Ärmsten und Rechtlosesten ansetzen, ihre Bedürfnisse ergründen und sie bei der Planung von Projekten mit einbeziehen, um eine partizipative Strategie zur Stärkung ihrer grundlegenden Menschenrechte - auf Leben, Nahrung, Gesundheit, Bildung, Mitbestimmung, Gleichheit, Nicht-Diskriminierung etc. - auszuarbeiten. 
15. Eine Förderung der Süd-Süd-Kooperationen muss eines der Ziele der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit sein. Mit dieser Förderung anerkennen wir die Eigenverantwortung von Entwicklungsländern wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit untereinander aufzubauen, und zu entwickeln. Gleichzeitig weisen wir aber auch auf die Verantwortung der wirtschaftlich prosperierenden Länder hin, diese Anstrengungen aktiv zu unterstützen und so die verstärkte Zusammenarbeit der Entwicklungsländer untereinander zu fördern. Für ein optimales Funktionieren dieser Kooperationen ist zusätzlich eine zielgerichtete Planung und bewusste Koordinierung durch internationale Institutionen, allen voran den Vereinten Nationen, notwendig, um die derzeitigen Entwicklungen weiter zu verbessern und Synergieeffekte für die Süd-Süd-Zusammenarbeit zu fördern.

16. Seit den Anschlägen des 11. September 2000 wird restriktive, BürgerInnenrechte einschränkende, kollektiv überwachende und individuelle Freiheiten einschränkende Politik oft mit Terrorismusbekämpfung argumentiert. Wir lehnen solche überzogne Maßnahmen seitens Regierungen ab. Die Herangehensweise an Extremismus und Terrorismus, die vollkommen soziale Ungleichheit, Unterdrückung und Marginalisierung als wichtige Ursachen von Verhetzung und Instrumentalisierung von Menschen negiert, ist falsch. Terrorismusbekämpfung wird oft als Vorwand benutzt, um bürgerliche Rechte zu untergraben, Verhaftungen ohne Gerichtsverfahren oder gar Folterungen zu legitimieren. Aus Sicht der Sozialdemokratie können Extremismen und Bereitschaft zu terroristischen Aktivitäten nur durch globalen Wohlstand, Bildung für alle und das Herausbilden einer Zivilgesellschaft gestoppt werden. Demokratische Strukturen, Gewaltentrennung, Presse- und Meinungsfreiheit, der Schutz der Menschenrechte und der Privatsphäre sind unabdingbare Grundlagen für Frieden und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Menschen.

17. Das Übernehmen von Verantwortung auch durch Unternehmen und Konzerne für nachhaltige Entwicklung und ressourcenschonenden Umgang mit Rohstoffen kann nur dann erfolgversprechend sein, wenn auch der grundlegende Schutz der Umwelt-, Arbeits-, Sozial-, und Menschenrechte nicht zu kurz kommt. Dies betrifft nicht nur die Länder, in denen internationale Konzerne ihren Sitz haben sondern alle Länder, aus denen zugeliefert wird – oft Länder des Südens. Corporate Social Responsibility (CSR) darf nicht als Marketinggag, zum Vorgaukeln von „reinen Westen“ genutzt werden oder um die wahre Ausbeutung von Menschen, Land und Rohstoffen zu übertünchen. Nur wenn unabhängige Kontrolle auch aller zuliefernder ProduzentInnen unabhängig ihres Standortes möglich ist und die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der ILO (z.B. das Recht auf Gründung von Gewerkschaften,...) und der Schutz der Menschenrechte und der Umwelt garantiert werden können, ist ein für KonsumentInnen verlässliches Gütesiegel zu vergeben. Österreich soll auch endlich die ILO Konvention 169 zum Schutz der Rechte indigener und in Stämmen lebender Menschen ratifizieren. 

18. Wir schlagen eine inhaltliche Globalisierung in der Entwicklungspolitik vor, die alle Aspekte eines positiven Entwicklungsprozesses bündelt und auf alle Formen der Beziehungen mit Entwicklungsländern anzuwenden ist. Programme und große Projekte von privaten Wirtschaftstreibenden und öffentlichen Stellen sollten einer entwicklungspolitischen Verträglichkeitsprüfung unterzogen werden, welche die Planungen auf die Erfüllung der sozialen, menschenrechtlichen, ökonomischen und Umweltkriterien, auf Nachhaltigkeit und aktive Partizipation der PartnerInnen und EntscheidungsträgerInnen im Entwicklungsland untersucht. Für aus öffentlichen Mitteln (bilateral oder multilateral) geförderte Projekte sollte eine solche Prüfung bindend vorgeschrieben werden. Die Erfolge werden bei richtiger Anwendung die Kosten mehr als aufwiegen.

19. Entwicklungszusammenarbeit im Kunst- und Kulturbereich wird zu Unrecht – aus verallgemeinernder Vereinfachung oder Voreingenommenheit – als zweitrangig, ja als nicht förderungswürdig angesehen. Wir betrachten Entwicklung als gesamtmenschlichen und gesamtgesellschaftlichen Emanzipationsprozess, der Kultur in all ihrer Vielfalt untrennbar einbeziehen muss. Ihre Ausklammerung aus der EZA führt zu jenen fatalen Fehlentwicklungen, die das Scheitern der Entwicklungspolitik jahrzehntelang mit verschuldete. Sozialdemokratische Entwicklungspolitik fördert den ganzen Menschen, nicht nur die Wirtschaft. Für die österreichische Entwicklungszusammenarbeit ist daher die verstärkte Integration von kulturellen Faktoren eine wesentliche Vorraussetzung zum Gelingen von humanen und sozial ausgewogenen Kooperationen mit den Ländern des Südens. Entwicklungspolitik beinhaltet die Vielzahl und Vielfalt von Potentialen und Projekten der internationalen Kulturarbeit. Sie stellen ein nicht zu unterschätzendes Element für neue, zukunftsfähige Lebensstile und ein Leben in globaler Verantwortung dar.

20. Ebenso wichtig wie die Entwicklungszusammenarbeit vor Ort ist das Informieren über wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge, die zur prekären Situation vieler Entwicklungsländer geführt haben. Dieser Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit in Österreich ist großes Augenmerk zuzuwenden, um bei den SteuerzahlerInnen Verständnis für die Notwendigkeit der Entwicklungspolitik zu wecken. Außerdem kann mit einer effizienten Öffentlichkeitsarbeit auch allen in Österreich lebenden Menschen vor Augen geführt werden, wie er oder sie sich in respektvoller, nachhaltiger Weise verhalten kann, um die Probleme der Mitmenschen in den Ländern des Südens zu lindern – sei es durch den Kauf von Fair Trade Produkten, bewusstes Reisen oder den individuellen Stopp von Ressourcenvergeudung.  

